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Allgemeine Chronik

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Die geplante Straflosigkeit für Steuersünder bei Selbstanzeige wurde von den
bürgerlichen Parteien in der Vernehmlassung durchwegs positiv bewertet. Wer nicht
versteuerte Vermögen oder Einkommen nachträglich angibt, soll lediglich die Steuer
zuzüglich der Zinsen bezahlen und von einer Strafe verschont bleiben. Entgegen der
ständerätlichen Vorlage, die natürlichen Personen einmal im Leben und juristischen
Personen alle 30 Jahre eine straflose Selbstanzeige zugesteht, verlangte die SVP als
einzige bürgerliche Partei eine allgemeine Steueramnestie. Die SP hingegen wollte die
Amnestie nur natürlichen Personen, nicht aber juristischen Personen, zukommen
lassen. Unter den Kantonen zeigte sich Nidwalden skeptisch und sprach der Vorlage die
Motivationskraft zu einer verstärkten Steuerdisziplin ab. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2000
DANIEL BRÄNDLI

Auf Antrag seiner WAK beschloss der Nationalrat in der Herbstsession, auch
Entlastungen für Unternehmen ins Steuerpaket aufzunehmen. Vergeblich hatte der
Bundesrat um etwas Geduld gebeten, bis er seine Reformvorschläge ausgearbeitet
habe. Die grosse Kammer senkte den Steuersatz von 8,5% auf 8% des Reingewinnes –
economiesuisse hatte eine Verringerung auf 7,5% gefordert. Einen Antrag Fehr (sp, ZH),
der die KMU mittels Abzug der Ausbildungskosten für Lehrtöchter und Lehrlinge
entlasten wollte, lehnte der Rat ab. Hingegen überwies er im Einverständnis mit dem
Bundesrat eine Motion seiner WAK (Mo. 01.3214), welche die Beseitigung steuerlicher
Ungerechtigkeiten für die KMU verlangte, und stimmte der ständerätlichen Motion
Schweiger (Mo. 00.3552) (fdp, ZG) mit 71:52 Stimmen zu, welche ebenfalls
Steuerleichterungen für die KMU verlangte. In seiner Antwort auf eine Interpellation der
SVP-Fraktion (Ip. 013040) betonte der Bundesrat, Massnahmen zugunsten der
Unternehmungen müssten mit einer nachhaltigen Finanzpolitik vereinbar sein. Im
Anschluss an die Swissair-Krise erklärte sich die Wirtschaft bereit, für ein paar Jahre
auf die vom Nationalrat beschlossene Steuersatzsenkung zu verzichten. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2001
MAGDALENA BERNATH

Ende Jahr präsentierte der Bundesrat seine Botschaft für eine Neue Finanzordnung;
sie entsprach dem im Vorjahr in die Vernehmlassung gegebenen Entwurf. Die Vorlage
beinhaltet insbesondere die Aufhebung der Befristung der direkten Bundessteuer und
der Mehrwertsteuer sowie die Streichung des Sondersatzes von 3,6% im
Tourismusbereich. Letzterer sei eine strukturpolitisch motivierte Finanzhilfe, die nicht
in das Steuersystem gehöre. Da der Sondersatz umstritten ist – in ihrer Stellungnahme
hatten sich die Hotellerie und die Tourismuskantone für seine Beibehaltung
ausgesprochen –, soll separat darüber abgestimmt werden. Nach der Ablehnung der
Energielenkungsabgabe verzichtete der Bundesrat auf eine Steuerreform mit
ökologischen Anreizen. In der Vernehmlassung hatten sich vor allem economiesuisse
und die Bankiervereinigung, aber auch der Strassenverkehrsverband gegen die
definitive Verankerung der direkten Bundessteuer ausgesprochen. Der Schweizerische
Treuhändlerverband und die SVP plädierten gar für die Abschaffung der direkten
Bundessteuer. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Gegen das Bundesgesetz über die Verbesserung der steuerlichen Rahmenbedingungen
für unternehmerische Tätigkeiten und Investitionen ergriff eine Linksallianz wie bereits
im Jahr 2006 angekündigt das Referendum und reichte dieses mit mehr als 57'000
gültigen Unterschriften ein. Die bürgerlichen Parteien starteten eine Gegenkampagne.
Der Linksallianz gehören unter anderen die SP, der Gewerkschaftsbund (SGB) und die
Grünen an. Das Volk wird anfangs 2008 über die Vorlage abstimmen können. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.07.2007
LINDA ROHRER
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Das Volk entschied am 24. Februar über die Unternehmenssteuerreform II, gegen
welche im Vorjahr eine Allianz aus SP, GP und SGB das Referendum eingereicht hatte.

In der Kampagne für die Volksabstimmung bekämpften die SP, die Grünen, die EVP, die
CSP und die SD zusammen mit den Gewerkschaften die Reform. Für die Linke stellte
diese Lockerung der Doppelbesteuerung der Unternehmensgewinne ein unnötiges, ja
sogar verfassungswidriges Steuergeschenk an die Reichen dar. Sie befürchteten, dass
die daraus resultierenden Mindereinnahmen den Staat zu Sparmassnahmen im
Sozialbereich zwingen würden. Ihre Werbung schlug recht aggressive Töne an. So
versuchten sie, die Vorlage mit den von breiten Kreisen als skandalös empfundenen
hohen Löhne und Prämien für Bankmanager in Verbindung zu bringen.

SVP, FDP, CVP und Liberale unterstützten gemeinsam mit dem Bundesrat und den
Unternehmerverbänden Economiesuisse und Gewerbeverband die
Unternehmenssteuerreform. Sie betonten vor allem die daraus entstehenden Vorteile
für die KMU. Das gegnerische Argument der Steuerausfälle relativierten sie mit der
Behauptung, dass die eingesparten Steuern wieder investiert würden, was positive
Auswirkungen auf das Wirtschaftswachstum und damit auch auf die zukünftigen
Steuereinnahmen hätte.

Abstimmung vom 24. Februar 2008

Beteiligung: 38,6%
Ja: 938 744 (50,5%)
Nein: 918 990 (49,5%)

Parolen:
– Ja: FDP, CVP, SVP, GLP, LP, EDU, Lega; Economiesuisse, SGV, SBV.
– Nein: SP, GP, EVP (1)*, CSP (1)*, PdA, SD; SGB, Travail.Suisse.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Das Bundesgesetz über die Reform der Unternehmenssteuern wurde bei einer relativ
schlechten Stimmbeteiligung von 38,6% mit einem Ja-Stimmenanteil von 50,5%
äusserst knapp angenommen. Der Vorsprung der Befürwortenden betrug weniger als
20'000 Stimmen. Am stärksten stimmten die Niedersteuerkantone Nidwalden (64,3%),
Appenzell Innerrhoden und Zug zu. Am niedrigsten war die Akzeptanz in den linken
Industriekantonen Neuenburg (40,4%) und Basel-Stadt. Grundsätzlich nahm die
Zustimmung von Ost nach West ab. Eine wichtige Ausnahme bildete Genf, das als
einziger französischsprachiger Kanton zustimmte. Ein Grund für die Differenz zwischen
den Sprachregionen mag darin gelegen haben, dass ausser Bern (wo sie am 24. Februar
mit einer kantonalen Volksabstimmung eingeführt wurde) und Basel-Stadt (wo sie in
Vorbereitung ist) bereits alle Kantone der Deutschschweiz eine ähnliche Regelung im
kantonalen Steuerrecht kennen. Die Vox-Analyse zum Stimmverhalten zeigte, dass die
Anhängerschaft der SP und der Grünen nahezu geschlossen der ablehnenden
Parteiparole gefolgt war. Auch die Mitglieder oder Sympathisanten der Gewerkschaften
sprachen sich überdurchschnittlich oft gegen die Unternehmenssteuerreform aus (72%
Nein). Zwischen der Anhängerschaft der drei grossen bürgerlichen Parteien SVP, FDP
und CVP gab es kaum Unterschiede; sie stimmte zu mehr als 70% für die Reform. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 24.03.2008
MARIANNE BENTELI

Am 17. Juni 2016 kam das Unternehmenssteuerreformgesetz III (USR III), das im Zuge
der parlamentarischen Beratungen von den Räten in einigen wesentlichen Punkten
angepasst worden war, zur Schlussabstimmung. Eine Reform war nötig geworden, weil
die Schweiz international nicht mehr akzeptierte Sonderregelungen im Bereich der
Unternehmensbesteuerung abschaffen muss. SP-Fraktionschef Roger Nordmann (sp,
VD) bezeichnete die Reform als ungerecht, unsozial und verantwortungslos und gab
bekannt, dass seine Partei das Referendum dagegen ergreifen werde. Unterstützung
erhielt sie dabei von den Grünen. Fraktionssprecher Louis Schelbert (gp, LU) sah in der
USR III eine Umverteilungsvorlage mit Milliardenkosten zulasten der Bevölkerung. Die
anderen Fraktionen unterstützten die Vorlage. SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz (svp,
BE) warnte vor der Abwanderung von bis zu 24'000 internationalen Unternehmen, wenn
man ihr nicht zustimme. Ins gleiche Horn stiessen FDP und CVP: Ignazio Cassis (fdp, TI)
sprach davon, dass die USR III nicht über CHF 1 Mrd. koste, sondern CHF 5 Mrd. an
Steuersubstrat sichere. Markus Ritter (cvp, SG) sah durch die Reform die Gefahr des
Verlusts tausender Arbeitsplätze gebannt. Der Nationalrat nahm die Vorlage mit 139 zu
55 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Der Ständerat votierte mit 29 zu 10 Stimmen bei 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2016
DAVID ZUMBACH
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Enthaltungen für die USR III.

Kurz nach deren Annahme durch das Parlament lancierten SP, Grüne, SGB, Unia sowie
weitere Gewerkschaften und Jungparteien das Referendum gegen die
Unternehmenssteuerreform III. Die Referendumsdrohung wurde bereits während der
Behandlung im Parlament ausgestossen, falls die Steuerreform ohne Gegenfinanzierung
beschlossen würde. Am 6. Oktober 2016 reichte das Referendumskomitee 56'000
beglaubigte Unterschriften gegen die USR III bei der Bundeskanzlei ein. 

Im Abstimmungskampf kritisierten die Gegner des neuen Steuergesetzes insbesondere
die ungleiche Verteilung von Kosten und Nutzen. So würden von der Vorlage nur
Unternehmensbesitzer profitieren, während die Allgemeinheit die Steuerausfälle durch
Leistungsabbau, höhere Gebühren und mehr Steuern zu bezahlen hätte. Die neuen
"Steuertricks" seien zudem undurchsichtig, so dass nur die in deren Erarbeitung
involvierten Beratungsfirmen ihre Auswirkungen abschätzen könnten. Die SP hatte im
Parlament eine Gegenfinanzierung durch eine höhere Besteuerung der Dividenden
gefordert, die vom Parlament jedoch abgelehnt worden war. Entsprechend befürchtete
man nun auf Seiten des Referendumskomitees, dass die Steuerreform ohne
Gegenfinanzierung zu hohen Kosten für Bund, Kantone und Gemeinden führen würde.
Über die Höhe dieser zusätzlichen Kosten waren sich Befürworter und Gegner jedoch
nicht einig: Der Bundesrat ging in seinem Bericht auf Bundesebene von Kosten von rund
CHF 1,3 Mia. aus, zu denen aber weitere Kosten auf kantonaler und kommunaler Ebene
hinzukommen würden. So hatten bereits vor der Durchführung der Volksabstimmung
mehrere Kantone Senkungen ihrer kantonalen Gewinnsteuern veranlasst, was es ihnen
erlauben sollte, international wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Auf der anderen Seite wiesen die Befürworter der USR III darauf hin, dass Nichtstun
Steuersubstrat in der Höhe von CHF 5,4 Mia. pro Jahr gefährde und entsprechend
deutlich teurer sei. Durch die Steuerreform könnten hingegen zehntausende
Arbeitsplätze und Steuereinnahmen in Milliardenhöhe gesichert werden. Zudem warfen
die Befürworter den Gegnern vor, bewusst auf die Vorlage eines alternativen Plans zu
verzichten, weil ihre Alternativen kaum Anklang finden würden. 

Die Unterschriftensammlung war von einer regen medialen Berichterstattung zur
Steuerreform begleitet, die auch nach Zustandekommen des Referendums nicht abriss.
Entsprechend verzeichnete das Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft (fög)
eine sehr frühe und sehr starke Berichterstattung zur USR III, die Ende Januar durch
das Interview von Eveline Widmer-Schlumpf in der Zeitung "Blick" noch weiter anstieg.
In diesem hatte sich die ehemalige Finanzministerin gegen die Steuerreform in ihrer
jetzigen Form ausgesprochen, da das Parlament bei dieser „nun einfach sehr weit
gegangen [sei] mit zusätzlichen Entlastungen für gewisse Firmen“ und da es „ein paar
Punkte [gebe], welche die Reform aus der Balance gebracht“ hätten. Immer häufiger
meldeten sich anschliessend bürgerliche Politiker zu Wort, die ähnliche Bedenken
gegenüber der USR III äusserten. 

Nicht nur die Berichterstattung, auch die Inseratekampagne zur
Unternehmenssteuerreform III startete früh und stark. So schaltete gemäss einer
Analyse von Année Politique Suisse in den letzten 5 Jahren kaum ein Komitee so früh so
viele Inserate wie die Befürworter der Steuerreform. Anders als bei der
Berichterstattung, bei der das Verhältnis der Aufmerksamkeit für Befürworter und
Gegner gemäss fög relativ ausgeglichen war, übertrumpften die Befürworter (88%) die
Gegner (12%) bei den Inseraten deutlich. Auch die Parolenfassung deutete auf zwei
ungleich grosse Lager hin: So sprachen sich mit SVP, FDP, CVP, BDP und GLP die
meisten grösseren Parteien für die Steuerreform aus. Unterstützt wurden sie dabei
unter anderem von Economiesuisse, dem Gewerbeverband sowie der
Finanzdirektorenkonferenz. Die Nein-Parole beschlossen unter anderem die SP,
Grünen, EVP, PdA, der Gewerkschaftsbund und Travail Suisse; Stimmfreigabe gewährte
der Städteverband. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2016
ANJA HEIDELBERGER
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Im Juni 2017 eröffnete der Bundesrat die Vernehmlassung zu einer Revision des
Verrechnungssteuergesetzes (VStG). Neu soll die Eidgenössische Steuerverwaltung bei
der Rückerstattung der Verrechnungssteuer kulanter sein können. Konkret sollen
natürliche, in der Schweiz ansässige Personen die Rückerstattung ihrer
Verrechnungssteuer auch dann fordern können, wenn sie vor der Rechtskräftigkeit der
ordentlichen Veranlagung nichtdeklarierte Beträge nachdeklarieren oder die
Steuerbehörden ein Versäumnis entdecken. Damit würde die Verschärfung der Praxis
aufgrund zweier Bundesgerichtsurteile rückgängig gemacht. Die Bundesratsvorlage
nahm das Anliegen einer Motion Schneeberger (fdp, BL) auf, die der Bundesrat aufgrund
einer zu wenig expliziten Formulierung der zeitlichen Begrenzung der
Rückforderungsmöglichkeiten zur Ablehnung empfohlen hatte. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage mehrheitlich auf Zustimmung, gegen einzelne
Bestimmungen gab es jedoch durchaus Einwände von allen Seiten. Insbesondere eine
Ergänzung im erläuternden Bericht, wonach die Rückerstattung nur bei Vorliegen eines
Strafurteils verwirkt werden könne, stiess vor allem bei den Kantonen auf Kritik. Sie
betonten, dass ein Abwarten von Strafurteilen zu jahrzehntelangen Verzögerungen
führen könne und daher nicht praktikabel sei. Zudem befürchteten sie, dass die
kantonalen Behörden dadurch im Zweifelsfall auf ein Strafverfahren verzichten und
eine Rückerstattung gewähren würden. Dadurch müssten sie aber womöglich die
entsprechenden Kosten selber übernehmen, falls die ESTV anschliessend der Ansicht
sei, dass ein Strafverfahren hätte durchgeführt werden müssen. Stattdessen sollen die
kantonalen Verrechnungssteuerämter die Berechtigung erhalten, zu prüfen, ob eine
Nicht- oder Falschdeklaration fahrlässig oder vorsätzlich erfolgte. Umstritten war auch
die eigentliche Raison d’être des betreffenden Artikels, nämlich die Ablauffrist für
entsprechende Anträge: Sollen Nachdeklarationen bis zum Ablauf der Frist für
Einsprachen gegen die Veranlagung möglich sein, wie es der bundesrätliche Vorschlag
vorsah, oder zum Beispiel bis zum Ende der dreijährigen Antragsfrist für
Rückerstattungen, wie es die CVP vorschlug? Uneinig waren sich die
Vernehmlassungsteilnehmenden auch bezüglich der Frage, ob die entsprechende
Regelung rückwirkend und somit auch für die zahlreichen aus diesem Grund
zurückgestellten Fälle gelten soll. Einige Kantone sowie die Finanzdirektorenkonferenz
lehnten die Rückwirkungsklausel ab, da sie zu rechtsungleichen Ergebnissen führen
würde. 
Die SP und einzelne Kantone wiesen zudem darauf hin, dass sich die Deklarationsmoral
seit der Verschärfung der Praxis verbessert hatte, sich mit der aktuellen Änderung aber
vermutlich wieder verschlechtern werde. Die SP gab an, sie unterstütze die Änderung
unter Vorbehalt und bei einer strikten Auslegung der Fahrlässigkeit. Kritischer zeigte
sich der Städteverband, der die Verwirkungsvorschrift nicht aufweichen wollte. Die
Verwirkung solle als Regelfall beibehalten werden und der entsprechende Artikel
bestehen bleiben. Stattdessen sollen die Ausnahmen in einem zweiten Absatz erläutert
werden. Auch der SGB bestand darauf, dass keine Anreize zur Falsch- oder
Nichtdeklaration geschaffen werden, damit die Verrechnungssteuer auch zukünftig
ihren Zweck als Sicherungssteuer erfülle. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.06.2017
ANJA HEIDELBERGER

Unmittelbar nach dem Nein der Stimmbevölkerung zur Unternehmenssteuerreform III
an der Urne betonten sowohl Gewinner als auch Verlierer die Wichtigkeit des Projektes
und die Dringlichkeit einer neuen Vorlage. Einig war man sich mehr oder weniger
darüber, dass kein kompletter Neubeginn nötig sei, sondern dass man entsprechend
dem sogenannten Plan B auf der bisherigen Vorlage aufbauen könne. Bezüglich der
effektiven Ausgestaltung der neuen Vorlage gingen die Meinungen aber weit
auseinander. So meldeten sich zahlreiche Parteien, Verbände und
Interessenorganisationen mit eigenen Positionspapieren, Eckpunkten und Vorschlägen
zu Wort, darunter der Gewerbeverband, die SP oder auch die kantonalen
Finanzdirektoren zusammen mit den Städte- und Gemeindevertretern. 

Die neue Steuerungsgruppe von Finanzminister Maurer, welche mit Eva Herzog (BS, sp),
Serge Dal Busco (GE, cvp), Heinz Tännler (ZG, svp) und Benedikt Würth (SG, cvp) vier
Vertreterinnen und Vertreter der Finanzdirektorenkonferenz (FDK) umfasste,
präsentierte Ende Mai – und somit in Rekordzeit – die Eckwerte der neuen, als
„Steuervorlage 17” betitelten Vorlage. Diese hatte sich am Vorbild des Kantons Waadt
orientiert, dem es durch ein soziales Abfedern der Steuerausfälle durch höhere
Kinderzulagen gelungen war, sowohl bei der kantonalen Vorlage zur Umsetzung der
Unternehmenssteuerreform III als auch bei der entsprechenden nationalen Vorlage an
der Urne eine Mehrheit zu erzielen. Entsprechend beschränkte sich der Vorschlag der
Steuerungsgruppe nicht nur auf eine Reduktion der den Kantonen zur Verfügung

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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stehenden Entlastungsmassnahmen: eine engere Fassung des Patentabzugs sowie des
Abzugs für Forschung und Entwicklung, ein Verzicht auf die Möglichkeit zur Einführung
einer zinsbereinigten Gewinnsteuer sowie vor allem eine Beschränkung der maximalen
Steuerentlastung durch die neuen Steuerabzüge auf 70 Prozent anstelle von zuvor 80
Prozent. Vielmehr verstärkte die Steuerungsgruppe mit der Steigerung der
Dividendenbesteuerung von 60 auf 70 Prozent auch die Gegenfinanzierung und sorgte
mit der von der SP geforderten Erhöhung der Kinderzulagen um CHF 30 für eine
Entlastung der Familien. Zusätzlich wurden durch die Aufnahme einer Klausel zur
ausdrücklichen Berücksichtigung von Städten und Gemeinden auch deren Bedenken
berücksichtigt. Ansonsten übernahm die Steuervorlage 17 die Bestimmungen aus dem
Unternehmenssteuerreformgesetz III, insbesondere bezüglich der Abschaffung der
kritisierten Steuerprivilegien sowie bezüglich der Kompensation der Kantone durch
eine Steigerung des Kantonsanteils an den Bundessteuern von 17 Prozent auf 21.2
Prozent. 

Kurz darauf präsentierte der Bundesrat die neue Vorlage, die weitgehend auf dem
Vorschlag der Steuerungsgruppe beruhte. Einen entscheidenden Unterschied wies die
bundesrätliche Vorlage jedoch auf: Sie sah vor, den Kantonsanteil an den
Bundessteuern nur auf 20.5 Prozent zu steigern, wodurch die Kantone anstelle von der
ursprünglich vorgesehenen CHF 1 Mrd. noch CHF 820 Mio. erhalten würden.
Entsprechend empört zeigten sich die Kantone von dieser Klausel, zumal sie in der
kurzen Diskussion dazu in der Steuerungsgruppe keinerlei Anklang gefunden hatte, wie
Heinz Tännler und Benedikt Würth erklärten. Die Kantone waren jedoch nicht als
Einzige unzufrieden mit dem bundesrätlichen Vorschlag: Die SP und die
Gewerkschaften hiessen zwar die Richtung der Verbesserungen gut, befürchteten
jedoch, dass die Kantone ihre Unternehmenssteuern dadurch trotzdem stark senken
würden. Zudem sollten die Kinderzulagen und die Dividendenbesteuerung stärker
erhöht werden. Der Gewerbeverband sorgte sich aufgrund der steigenden
Dividendenbesteuerung um die Zukunft der KMU, während die internationalen
Grosskonzerne davon nicht stark betroffen seien. Kritisch beurteilte der Finanzdirektor
des Kantons Zürich, Ernst Stocker (ZH, svp), vor allem den Verzicht auf die
zinsbereinigte Gewinnsteuer. Da sich der Kanton Zürich in einer speziellen Situation
befindet, indem er besonders stark von der Abschaffung der alten Steuerprivilegien
betroffen ist, sich gleichzeitig aber keine grosse Senkung der ordentlichen
Gewinnsteuersätze leisten kann, ist er stark auf den Eigenkapitalzinsabzug angewiesen.
Anfangs September 2017 schickte der Bundesrat die Vorlage schliesslich in die
Vernehmlassung, während der die interessierten Kreise bis Dezember 2017 die
Möglichkeit haben, ihre Kritik anzubringen. 8

Bei der anfangs Dezember 2017 zu Ende gegangenen Vernehmlassung zur
Steuervorlage 17 (SV17) gingen 127 Stellungnahmen ein. Unbestritten waren die
Dringlichkeit sowie die Ziele der Reform, ansonsten beurteilten die Teilnehmenden die
Vorlage jedoch sehr unterschiedlich: Die KdK und die Finanzdirektorenkonferenz (FDK),
alle Kantone sowie die Städte- und Gemeindeverbände hiessen den bundesrätlichen
Vorschlag mehrheitlich gut, forderten jedoch einen Kantonsanteil an der direkten
Bundessteuer von 21.2 Prozent anstelle der im Entwurf vorgeschlagenen 20.5 Prozent.
Zahlreiche Kantone sprachen sich zudem dafür aus, die vom Bundesrat im Vergleich zur
USR III fallen gelassene zinsbereinigte Gewinnsteuer auf überdurchschnittliches
Eigenkapital wieder aufzunehmen, wie es vor allem der Kanton Zürich im Vorfeld
gefordert hatte. Diese Forderung wurde auch von verschiedenen Organisationen,
Verbänden und Kantonalparteien – insbesondere aus dem Kanton Zürich – unterstützt. 
Auch die SVP befürwortete die zinsbereinigte Gewinnsteuer und forderte zusätzliche
steuerliche Massnahmen wie einen erhöhten Steuerabzug für Start-ups. Zudem sprach
sie sich für eine Senkung der Gewinnsteuer des Bundes von 8.5 auf 7.5 Prozent aus.
Dies sollte den Spielraum der Kantone weiter vergrössern und stellte eine Reaktion auf
die Senkung der Konzerngewinnsteuern in den USA dar. Diese Absicht unterstützte auch
die FDP.Die Liberalen. Sie forderte zudem, die vorgeschlagenen steuerlichen
Massnahmen für fakultativ zu erklären, um die konkrete Ausgestaltung den Kantonen zu
überlassen – eine Position, die unter anderem auch die Economiesuisse teilte. Einig war
man sich im bürgerlichen Lager mehrheitlich in der Kritik zur Erhöhung des
Mindestansatzes der kantonalen Dividendenbesteuerung als
Gegenfinanzierungsmassnahme. Zahlreiche bürgerliche Parteien und Organisationen,
darunter die SVP, die FDP.Die Liberalen, die BDP, der Gewerbeverband und die
Vereinigung der Familienunternehmen Swiss Family Business sprachen sich gegen diese
aus, da damit in den Ermessensspielraum der Kantone eingegriffen werde und eine
solche Regelung insbesondere den KMU schade. Die GLP schlug alternativ vor, die

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

01.01.90 - 01.01.20 5ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Gewinnsteuer an die Dividendenbesteuerung zu koppeln: Eine höhere
Dividendenbesteuerung würde folglich tiefere Gewinnsteuern erlauben. 
Auch Akteure aus dem linken politischen Spektrum äusserten Kritik an der vorgelegten
SV17. Die SP lehnte die Fördermassnahmen wie die Patentbox und die Abzüge für
Forschung und Entwicklung ab und beantragte, diese – falls sie doch eingeführt würden
– zeitlich zu befristen. Sie befürwortete die vorgeschlagenen
Gegenfinanzierungsmassnahmen, diese gingen ihr jedoch zu wenig weit: Die
Dividendenbesteuerung sei auf mindestens 80 Prozent auf Kantons- und auf 100
Prozent auf Bundesebene zu erhöhen. Zudem sollten die Mindestvorgaben für die
Familienzulagen auf mindestens CHF 50 erhöht werden, erklärte sie. Für den SGB
stellte die Erhöhung der Dividendenbesteuerung auf 70 Prozent das Minimum dar, er
schlug sogar eine Erhöhung auf 100 Prozent sowie eine Erhöhung der Kinderzulagen auf
CHF 100 und eine Einschränkung des Kapitaleinlageprinzips (KEP) vor. TravailSuisse und
Centre Patronal forderten die Einführung eines Vaterschaftsurlaubs entsprechend der
gleichnamigen Initiative. Für die Grünen ging die Steuervorlage 17 in die falsche
Richtung, da sie den Steuerwettbewerb weiter anheize und intransparente
Steuerausfälle zur Folge habe. Sie forderten einen Mindeststeuersatz für Unternehmen
sowie Korrekturen an der USTR II, insbesondere eine Einschränkung des KEP. 
Eine Aufteilung der Vorlage – wie sie bereits kurz nach Ablehnung der USR III als «Plan
C» diskutiert worden war – brachte schliesslich die CVP ins Spiel: In einem ersten
Schritt sollen nur die breit akzeptierten und dringlichsten Elemente – die Abschaffung
der Sonderregeln für Statusgesellschaften, die Erhöhung des Kantonsanteils auf 21.2
Prozent sowie die Anpassung des Finanzausgleichs – vorgenommen werden. Die neuen
Steuerprivilegien sowie die Erhöhung der Dividendenbesteuerung und der
Kinderzulagen würden erst in einem zweiten Schritt diskutiert. Diesen Vorschlag
unterstützte der Verband Swissholdings, da «die internationale Schweizer Wirtschaft
auf die rasche Abschaffung der heutigen Regimes [...]» angewiesen sei.
Die Medien zogen im Anschluss an die Vernehmlassung insbesondere Parallelen zur
Steuerreform im Kanton Waadt: Dieser hatte als Ausgleich zu den Steuersenkungen für
die Unternehmen zusätzliche Sozialausgaben für Kindergeld, Kinderbetreuungsbeiträge
und Subventionen für die Krankenkassenprämien gesprochen, woraufhin die
Kantonsbevölkerung sowohl die USR III als auch die kantonale Umsetzungsgesetzgebung
gutgeheissen hatte. Diesem Vorbild habe nun auch Finanzminister Maurer folgen
wollen, seine sozialen Kompensationsmassnahmen seien jedoch auf wenig Anklang
gestossen – sie seien gemäss Tages-Anzeiger als «Feigenblatt» wahrgenommen
worden. 9

Noch in der Herbstsession 2018 bereinigten die Räte den AHV-Steuer-Deal. Die WAK-
SR beantragte der kleinen Kammer, alle Änderungen des Nationalrats anzunehmen.
Bezüglich des Kapitaleinlageprinzips (KEP) hatte die WAK-NR über den Sommer
zahlreiche Abklärungen getroffen, um die der Ständerat gebeten hatte, und nun
entsprechende formelle Verbesserungen vorgenommen. Auch die beiden inhaltlichen
Änderungen zum KEP hiess die ständerätliche Kommission gut und der Ständerat
akzeptierte sie stillschweigend. Umstrittener war hingegen die Änderung des
Nationalrats bezüglich der Gemeinden. Auch hier sehe die WAK-SR keine
Schwierigkeiten, zumal den einzelnen Gemeinden daraus kein Rechtsanspruch
entstehe, erklärte Pirmin Bischof (cvp, SO). Gemäss Bundesrat Maurer habe die
entsprechende Formulierung bei den Kantonsvertreterinnen und -vertretern zudem
«nicht viel mehr als ein Achselzucken» ausgelöst. Der Finanzminister erwartete daher
diesbezüglich keinen Widerstand von den Kantonen. Einige Ständeräte erachteten die
Formulierung jedoch als problematisch. Sie kritisierten insbesondere den Eingriff in die
Organisationsfreiheit der Kantone heftig. Einen Antrag Eberle (svp, TG) auf Streichung
beider Versionen – die Auswirkungen des Gesetzes auf die Gemeinden sollten also
weder berücksichtigt, noch abgegolten werden – lehnte der Ständerat jedoch mit 30 zu
12 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) ab und nahm die Vorlage stillschweigend an. 
Bevor das Bundesgesetz über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF)
jedoch reif war für die Schlussabstimmungen, mussten noch einige Änderungswünsche
der Redaktionskommission behandelt werden. Die beiden Räte akzeptierten diese
stillschweigend und brachten die Vorlage anschliessend mit 112 zu 67 Stimmen (bei 11
Enthaltungen) respektive 39 zu 4 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) unter Dach und Fach.

Bereits zu diesem Zeitpunkt waren sich die Kommentatoren in den Medien einig, dass
das Volk 2019 sehr wahrscheinlich über das STAF abstimmen wird. Die Jungparteien der
Grünen und der Grünliberalen hatten zu diesem Zeitpunkt bereits angekündigt, das
Referendum ergreifen zu wollen. Widerstand gegen die Vorlage hatten unter anderem
auch Westschweizer Gewerkschaften, Grüne und Jungsozialisten angekündigt. Unklar
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waren noch die Haltungen der SP und der Gewerkschaften, die in ausserordentlichen
Delegiertenversammlungen gefasst werden sollten. Hingegen betonten Vertreter der
SVP mehrfach, dass die Partei das Referendum nicht ergreifen, jedoch vermutlich die
Nein-Parole zum Gesetz ausgeben werde. 10

Indirekte Steuern

Nachdem sich auch die Nationalratskommission weitgehend den Beschlüssen der
kleinen Kammer angeschlossen hatte, gab der Bundesrat ebenfalls seine Zustimmung
zum neuen Modell bekannt. Wesentlich für das Zustandekommen eines Konsens war,
dass sich die Bundesratsparteien im Verlaufe der Herbstsession auf eine Gesamtlösung
der Bundesfinanzreform in einem Paket geeinigt hatten. Dabei mussten alle Parteien
Abstriche machen: die SP bei ihren Forderungen nach einer vollständigen
Kompensation der Ertragsausfälle bei der Stempelsteuerrevision resp. nach einer
Zweckbindung von Mehreinnahmen (z.B. zugunsten der Krankenversicherung) und die
Bürgerlichen bei ihren Begehren nach einer Reduktion der direkten Bundessteuer und
nach einer zeitlichen Befristung der Finanzordnung sowie bei ihrem Widerstand gegen
die Einführung der Proportionalsteuer für juristische Personen bei der direkten
Bundessteuer. Zu diesem Kompromiss gehörte auch ein Passus, der vorsieht, dass nur
alle drei Vorlagen der Finanzreform (MWSt, Direkte Bundessteuer und Stempelabgaben)
zusammen in Kraft treten können. Damit soll gewährleistet werden, dass das
Gesamtpaket nicht durch die Entscheide des Souveräns an der Urne wieder
aufgeschnürt wird. 11
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Der Kompromiss erwies sich auch bei den Beratungen des Nationalrats in der
Wintersession als tragfähig. Der Rückweisungsantrag der Liberalen wurde mit 105 zu 17
Stimmen abgelehnt. Allerdings bekundete vor allem die SVP Mühe, sich an die
Abmachungen unter den Bundesratsparteien zu halten. Ihr Sprecher Blocher (ZH)
kündigte an, dass die Fraktion die Forderungen nach einer zeitlichen Befristung und für
einen Abbau der direkten Steuern um mindestens Zehn Prozent unterstützen werde. In
der Detailberatung unterlagen jedoch die Anträge Reimann (svp, AG) und Coutau (lp,
GE) für eine Befristung auf zwölf Jahre sowie der Antrag Rychen (svp, BE) für einen
Rabatt bei der direkten Bundessteuer relativ deutlich. Bei der abstimmungspolitisch
wichtigen Frage der Besteuerung des Gastgewerbes korrigierte die Volkskammer den
Ständeratsentscheid und beschloss, diese Branche während einer Übergangsphase von
Fünf Jahren mit einem reduzierten Satz von 4% zu belasten. 12
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Finanz- und Ausgabenordnung

Die Neue Finanzordnung 2021 soll es dem Bundesrat ermöglichen, die direkten
Bundessteuern (DBST) und die Mehrwertsteuer (MWST) befristet bis zum 31. Dezember
2035 auch weiterhin erheben zu können. Die geltende Finanzordnung erlaubt ihm dies
lediglich bis 2020. In der Wintersession beriet der Nationalrat als Erstrat den
entsprechenden Bundesbeschluss. Aufgrund der Wichtigkeit dieser Steuern – sie
machen gemeinsam mit CHF 42 Mrd. pro Jahr mehr als 60 Prozent des
Bundeshaushaltes aus – war die Verlängerung an sich unbestritten. Diskutiert wurde
stattdessen über die Frage, ob die Regelung wie bis anhin befristet werden soll oder
nicht – und allenfalls auf wie viele Jahre. Im Vernehmlassungsentwurf hatte der
Bundesrat wie bereits im Bundesbeschluss zur Neuen Finanzordnung im Jahr 2002 eine
Aufhebung der Befristung vorgeschlagen. Die Kantone hatten eine solche Änderung
grösstenteils befürwortet, die Verbände waren ungefähr zur Hälfte dafür, die Parteien
lehnten sie jedoch mehrheitlich ab. Der Bundesrat strich entsprechend den Vorschlag
aus dem Bundesbeschluss, was die Nationalräte jedoch nicht von dessen Diskussion
abhielt. Die sozialdemokratische und die grüne Fraktion beantragten durch einen
Antrag Birrer-Heimo (sp, LU) eine Aufhebung der Befristung mit der Begründung, dass
die Erhebung dieser Steuer aufgrund ihrer Relevanz sowie mangels Alternativen nicht in
Frage gestellt werden könne und daher die regelmässig wiederkehrenden
Abstimmungen darüber keinen Demokratiegewinn, sondern lediglich unnötige Kosten
mit sich bringen würden. Eine erneute Befristung sei zudem nicht zentral für die
kritische Diskussion des Steuersystems des Bundes sowie dessen Ausgaben und
Einnahmen, da eine solche kaum im Rahmen der Neuen Finanzordnung, sondern im
Rahmen von Sachabstimmungen stattfinde. Auf der anderen Seite bevorzugte die SVP-
Fraktion, in Form eines Antrags Amaudruz (svp, GE), eine Befristung der Steuern auf 10
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anstelle von 15 Jahren, was dem Volk eine häufigere Überprüfung der Angemessenheit
dieser Steuern erlauben würde. Für den bundesrätlichen Vorschlag argumentierte Leo
Müller (cvp, LU), dass eine erneute Befristung auf 15 Jahre einerseits der Tatsache
Rechnung trage, dass die Aufhebung der Befristung der Bundessteuern bereits 1977,
1979 sowie 1991 an der Urne abgelehnt worden war, dass sie andererseits aber das Volk
nicht bereits in kürzester Zeit wieder an die Urne rufe – wie es bei einer Befristung auf
10 Jahre der Fall wäre. Diese Meinung teilte die Mehrheit des Nationalrats und nahm
den Entwurf des Bundesrates mit 178 zu 9 Stimmen an. Bestätigt wurde damit auch die
Streichung einer mit dem Inkrafttreten des Biersteuergesetzes vom 6. Oktober 2006
hinfällig gewordenen Übergangsbestimmung zur Erhebung der Biersteuer (Art. 196 Ziff.
15 BV). Die Vorlage geht nun an den Ständerat, abschliessend werden Volk und Stände
über die Verlängerung der Erhebung der Bundessteuern entscheiden. 13
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